
Bemerkungen zu dem Verhältnis Bekennende Kirche -
DoE«Kc bezwo Landeskirchen im Hinblick auf die

Kandidat enf rage *

l  o Die nachstehenden Bemerkungen möchten den vorhandenen Tatbestän-
den gerecht werden« Als erster Tatbestand ist festzustellen, dass

die säkularisierte alte Kirche durch die letzten Staatsgesetze tat-
sächlich zur Staatskirche geworden ist« Auch die sögen«intakten
Kirchen können nicht mehr nach eigenem, dch« nach kirchlichem Er-
messen handeln, sondern sind' £irchenfremden Stellen unterworfen«

Die Bekenntnisbestimmtheit aller Landeskirchen ist tatsächlich

aufgehobene Das bedeutet aber, dass die christliche Kirche in
Deutschland nicht mehr in der DEK bezw«, in den Landeskirchen ver-
fasst ist o Die Staatskirche enthält wohl noch christliche Kirche,
i s t aber grundsätzlich und praktisch nicht mehr christliche Kirch
2C Die Bekennende Kirche ist demgegenüber, soweit sie über eine
Ordnung verfügt, die einzige verfasste christliche Kirche in Deutsch
lando Nun wiederum nicht so, aass nur in den Gemeinden, die die *
Ordnung der Bekennenden Kirche anerkennen, das Evangelium lauter
und rein verkündet wirdo Auch nicht so, dass etwa in der Bekennen-
den Kirche die Aussage der Augustana, dass multi hypocritae und
mali admixti sind, aufgehoben seic Aber verfasste und geordnete

christliche Kirche haben wir in Deutschland nur da, wo die Beken-
nende Kirche eine Ordnung aufgerichtet hat und wo dieser Ordnung ge-
folgt wi rd« All e anderen Gemeinden befinden sich bereits im Stadium
einer christlichen Sekte, die nicht mehr Kirche iste Sie sind zwar
noch durch die Vergangenheit an die christliche Kirche gebunden,
haben vielleicht auch nach gegenwartig einen rechten Prediger, ha-

ben aber, da sie nicht mehr in einer kirchlichen Ordnung stehen,
•al s christliche Gemeinden unter garkeinen Umständen eine Zukunft" meh:
3o Da, wo noch christliche Kirche in der DEIC ist, ist sie in einer
La2e, die in mancher Weise an die Missions-situation erinnerte Die
Pfarrstellen, in denen das Wort Gottes lauter und rein verkündet
wird, sind Inseln in einem fremdgewordenen Gebiete Die Aufrechter-
hai tung dieser Pfarrstellen in der bisherigen Form ist nicht mehr
möglich durch Entscheidungen der Kirche allein« Nach ihrem äusseren
Bestand und nach ihrem äusseren Besitz sind diese Pfarrstellen ab-
hängig von fremden Herren, wenn es auch hin und her gelingen mag,
die Ansprüche dieser Herren mi^ Hilf e der christlichen Gemeinde zu-
rückzuschlagen« Aber das öffentlich-rechtlich anerkannte Amt kann
sehr schnell zu dem nicht mehr anerkannten Amt werden, wie Vorgänge l
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beweisen.

4e Die Pfarrstellen, die als Notpfarrämter von der Bekennenden
Kirche neu geschaffen wurden, sind zur Zeit die einzigen Pfarr-
ämter, auf die die fremden Herren nicht ihre Hand legen konnten«
Die Entwicklung dieser Pfarrämter ist infolgedessen von entscheiden-
der Bedeutung für die kirchliche Zukunft« Kirchliche Ordnung bedeu-
tet ja nicht zunächst, dass diese Pfarrämter in einen modus vivendi

mit der Staatskirche kommen« Kirchliche Ordnung bedeutet, dass an
diesen Pfarrämtern wieder christliche Kirche mit kirchlicher Ord-
nung sichtbar wird«

5« Die Bekennende Kirche hat nicht die geringste Veranlassung und
hat auch nicht das Recht, ihre 'Missionspfarrämter in der Staatskir-

che aufzugeben« Da v/o die Gemeinden der Landeskirche der Bekennen-

den Kirche eingeordnet sind, stehen sie mit ihrem Amt ja nicht nur

in der Staatskirche, sondern zugleich bereits in der kirchlichen
Ordnung der BK« Dieser DoppelCharakter kann nicht einfach negiert

werden* Aber gerade daran wird deutlich, dass die Zukunft auch der
kirchlichen Restbestände in des; Staatskirche davon abhängt, dass die
Bekennende Kirche ihre neue Ordnung, die allein eine Kirchenord-
nung ist, ernst nimmt und durchhältc Nur an dieser neuen Ordnung
kann die zerstörte Ordnung aller bisherigen Landeskirchen sich wie-
der aufrichten«

6« Was aber bedeutet das für die Präge der Kandidaten der BK?
a) Die Kandidaten der Bekennenden Kirche gehören zu der neu ge-

ordneten Kirche.Diese Zugehörigkeit darf unter keinen Umstän-
den in Frage gestellt werden«» Sie gibt den jungen Brüdern
die innere Möglichkeit, alle Schwierigkeiten und Nöte ihres
Weges zu ertragen e

b) Da wo die Bekennende Kirche in einer Gemeinde alter Ordnung
das Amt der WortVerkündigung einem ihrer jungen Brüder 'über-
tragen hat, hat die Bekennende Kirche gegenüber d<§r Staats-
kirche den Anspruch auf Besoldung und Öffentlich-rechtliche
Anerkennung zu vertreten« So wenig das Amt der Kirche in sei-
ner Gültigkeit von der öffentlich-rechtlichen Anerkennung
abhängt, so wenig hat die Kirche das Recht, auf diese ihr
gehörigen Pfarrstellen einfach zu verzichten« Solange die
Staatskirche von allen Christen Kirchensteuern erhält hat
die Bekennende Kirche grundsätzlich den Anspruch auf die Be-
soldung aller ihrer Pfarrstellen, auch der neugeschaffenen,
aus diesen Steuermitteln«

c) Aus der besonderen Lage, dass die Kirche noch in die Staats-
kirche hineinreicht, die als solche keine Kirche mehr ist,
ergeben sich dio besonderen Schwierigkeiten dieser Monate«
Die jungen Brüder meinen'oft, der Antrag auf Anerkennung ihrer
Prüfungen durch die Staatskirche (der ja die Voraussetzung
einer Besoldung aus Kirchenstauermlttöln ist) bedeute ihre



— "5 —

| Auslieferung an die Staatskirche* Das wäre dann der Fall,
{ wenn die Bekennende Kirche die Versorgung der Gemeinden mit
; • Pfarre r n von dem Votum der Staatskirche abhängig machen
i 'würde. Hiervor hat sich die Kirche allerdings streng zu hüten

d) Da der Entwicklungsprozeßs der Gemeinden in der Staatskirche
noch nicht abgeschlossen ist, ja weithin kaum begonnen hat,
ist es keinesfalls ein Vorrat an der Kirche, wenn die Beken-
nende Kirche junge Brüder in staatskirchliche Pfarrämter
entsendet» Es muss aber dabei deutlich v/er den, dass die Staats
kirche als solche nicht 'Kirehe ist, dass ihre Leitung also
untor garkoinen Ums t an den Kirchenle it ung istc

7* Es wird hier also wieder die Präge nach der Kirchenleitung drin-
gend« Hier gibt es kein Kompromisse Wer in der Staatskirche noch
Kirchenleitung sieht, weiss allerdings nicht, was christliche Kir die
ist o Die christliche Kirche in Deutschland wird dazu übergehen müs-
sen, in kürzester JPrist in bezug auf Prüfungen und Ordinationen der
Staatskirche festzustellen, dass diese kein Kriterium mehr darstel-
len dafür, dass hier ein christlicher Prediger den Gemeinden prä-
sentiert wird«, Hans Asmussen ist bekanntlich der Meinung, dass die
Prüfungen als solche unter bestimmten Bedingungen noch der Staats-
kirche überlassen v/erden könnten« Aber er sagt dabei, dass das zur

Voraussetzung haben würde, dass die Bekennende Kirche die Scheidung
von der Unkirche bei der Ordination und bei der Introduktion sicht-
bar bezeuge« Da Letzteres aber heute tatsächlich noch nicht ge-

schieht, ist die Präge der Prüfungen auch bei Asmussens Auffassung
heute nur so zu beantworten, dass die Bekennende Kirche unter keinen

Umständen auf 'die Prüfungen verzichten kann«

8e Dio staatlichen Stellen erkennem die Kir chenle i t ung der Beken-
nenden Kirche nicht als solche -an« Solange aber die Staatskirche
nicht verlangt, dass die «Inhaber der öffentlich-rechtlichen Ämter

der Bekennenden Kirche als Kir die nie i t ung absagen (Revers) wird es
auch unseren jungen Brüdern zumutbar sein, sich durch die Beken-r
nende Kirche als ihre Kirchenleitung in ein öffentlich-rechtliches
Amt entsenden zu lassen« Dass mit dieser Beauftragung verbunden ist
eine Einsicht der Staatskirche in die Prüfungsakten der Bekennenden
Kirche dürfte dann tragbar s ein, wenn klargestellt ist, dass es sich
nicht um eine materielle Nachprüfung handelt (ein Kolloquium ist
unter allen Umstämden abzulehnen.]) sondern um Kenntnisnahme von der

Tatsache, dass die Prüfung gemäss den gesetzlichen Vorschriften der
«noch nicht ausser Kraft gesetzten alten Kirchengesetze gehalten wur-
de.
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' Bö i alledern wird festgehalten, das s positive oder negative

l Mas snahmen der Staatskirchenbehb'rden in Sachen des geistlichen Am-

1 tes nichts entscheiden, sondern das s das geistliche Amt verwaltet

j v/ird allein von der Kirche, sei es mit, sei es ohne öffentlich^

' rechtliche Anerkennung.
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